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Präs.Abt. 11 - 1325/9 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Postfach 63 
1016 Wi e n 

A-6010 Innsbruck, am ... ?� ...... ?..�.p..�.�.�.�.�E ... } .. 9..�.?. ..... . 

: zr 

Tel.: OS 2 22/28701, Durchwahl Klappe .... J.$. .. � ............. . 

Sachbearbeiter: ........ p..r...� ... ... p..�.� . . t;.�.r.. .... W.9.J..f ............ . 

Bitte in der Anlwort die 

GeschäftQ/lht dieses 

Schreibens'anfilhren. 

Datum: 17. SEP.1987 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das GGG, das GEG 1962 sowie das GUG 
geändert werden; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 18.009/100-I 7/87 vom 24. Juli 1987 

Gegen den übersandten -Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtliche Einbringungsge

setz 1962 und das Grundbuchsumstellungsgesetz geändert werden, 

bestehen vom Standpunkt der von der Landesregierung zu wahren

den I nteressen keine Einwände. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

.. 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr� Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A. : 

�ftz 
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